
 
  

 
 
 
 
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der 
Kräss GlasCon GmbH für Verbraucher 
 
I. Geltungsbereich 

1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle zwischen uns und dem Besteller, sofern 
er Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, 
abgeschlossenen Verträgen.  

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Besteller im Zusammenhang mit den Verträgen 
getroffen werden, sind in dem Vertrag, diesen Beding-
ungen und unserer Auftragsbestätigung schriftlich 
niedergelegt.  

 
II. Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind frei bleibend und unverbindlich, 
es sei denn, dass wir diese ausdrücklich schriftlich als 
verbindlich bezeichnet haben.  

2. Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, 
die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, 
bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd 
maßgebend, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind.  

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Preise gelten ohne Transportkosten sofern 
keine abweichende Vereinbarung mit uns getroffen 
wurde. Die Mehrwertsteuer und Verpackungskosten 
sind in dem Preis enthalten.  

2. Ist mit dem Besteller nichts anderes schriftlich 
vereinbart worden, ist der Kaufpreis ohne Abzug zu 
zahlen. Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, 
so gelten die Regelungen des § 288 BGB. 

3. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn 
die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns 
anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur 
befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertrag beruht.  

 
IV. Liefer- und Leistungszeit 

Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als ver-
bindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unver-
bindliche Angaben.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Sach- und Rechtsmängel, Haftung  

1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

2. Die Haftung von uns für Schäden des Kunden durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
unsererseits, für Personenschäden und Schäden nach 
dem Produkthaftungsgesetz ist nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies gilt 
auch für Schäden die durch unsere Erfüllungsgehilfen 
verursacht werden. 

3. Soweit wir nicht aufgrund einer übernommenen 
Garantie haften, ist die Haftung für 
Schadensersatzansprüche ansonsten wie folgt 
beschränkt: Für leicht fahrlässig verursachte Schäden 
haften wir nur, soweit diese auf der Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) 
beruhen. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen durfte. Unsere 
Haftung für einfache Fahrlässigkeit nach dieser 
Regelung ist auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

4. Für leicht fahrlässig verursachte Verzögerungsschäden 
ist unsere Haftung auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

5. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten 
entsprechend auch für eine Begrenzung der 
Ersatzpflicht für vergebliche Aufwendungen (§ 284 
BGB). 

6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen. 

 
VI. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.  
 
VIII. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln 
sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
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